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Befreiung von der Testpflicht für geimpfte oder genesene Personen 

 

Folgende Personen sind negativ getesteten Personen gleichgestellt2 und im Falle eines 

entsprechenden Nachweises von der Teilnahme an der Testung befreit: 

  

 Symptomlose3 geimpfte Personen sind Personen, die über einen vollständigen 

Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen;  ein vollständiger 

Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen 

nach der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen 

Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema4 

erforderlich ist. 

 

 Symptomlose genesene Personen sind Personen, die im Besitz eines auf sie 

ausgestellten Genesenennachweises sind. Bis dieser Ausweis seitens der 

Bundesregierung zur Verfügung steht, kann hierfür die Bescheinigung über das 

positive PCR-Testergebnis genutzt werden. Aus dem Nachweis muss sich das 

Vorliegen einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ergeben. 

Die zugrundeliegende Testung (PCR) muss mindestens 28 Tage und darf nicht 

länger als 6 Monate zurückliegen. 

 

 Symptomlose genesene und geimpfte Personen sind Personen, die im Besitz 

eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises (derzeit auch Bescheinigung 

über das positive PCR-Testergebnis, s. o.) sind und über einen vollständigen 

Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen. Ein vollständiger 

Impfschutz liegt nach einer PCR-bestätigten SARS-CoV-2-Infektion bereits nach 

Ablauf von 14 Tagen nach der einmaligen COVID-19-Impfung vor.    

 

Schülerinnen und Schüler weisen ihre Voraussetzungen für die Befreiung von der 

Testpflicht gegenüber der aufsichtsführenden Lehrkraft nach. Sie dokumentiert den 

Nachweis5 und bewahrt diesen bis vier Wochen nach Beendigung der Testpflicht auf. 

 

Für Lehrkräfte gilt dies entsprechend mit der Maßgabe, dass der Nachweis gegenüber 

der Schulleitung erbracht wird. 
                                                             
2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung  SchAusnahmV 
3 Symptomlose Personen weisen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust auf. 
4 Für eine vollständige Immunisierung ist je nach Hersteller eine ein- oder zweimalige Impfung erforderlich.   
5 Dokumentation zur Befreiung von der Testpflicht für genesene und geimpfte Personen (SchAusnahmV) 


